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Sinn und Zweck Auch in der Schweiz gewinnt die vegetarische Ernährung laufend an
Bedeutung. So werden auch «auswärts» fleischlose Menüs immer
beliebter. Doch was ist «fleischlos»? Etwa der grüne Salat mit
italienischer Sauce? – Wahrscheinlich schon. Oder die Gemüse-
suppe mit Hühnerbouillon? – Sicherlich nicht.

Während im Detailhandel die Verpackung genaue Hinweise über
Inhaltsstoffe liefert, ist eine verlässliche Deklaration auf der
Menükarte meist vergeblich zu suchen.

Das Vegi-Label schafft hier auf einfache Art und Weise Abhilfe. Das
grüne «V» fördert Transparenz und beseitigt Unsicherheiten. Der
Gast kann sich wieder ganz den Gaumenfreuden und den
gesellschaftlichen Aspekten widmen. So gesehen, bietet das Vegi-
Label auch gute Voraussetzungen für ein baldiges Wiedersehen!

Wer hinter dem Label steht Das Vegi-Label wurde von der Europäischen Vegetarier-Union
international registriert. In der Schweiz wird das Label durch die
Schweizerische Vereinigung für Vegetarismus (SVV) vertreten.

Unsere Leistungen • Der Gastrobetrieb erhält das Recht, das offizielle Europäische
Vegetarismus-Label für die Kennzeichnung seiner vegetarischen
Gerichte zu verwenden.

• Die SVV stellt Zertifikat, Türkleber und Drucksachen für
Speisekarte etc. zur Verfügung.

• Der Gastrobetrieb wird u.a. in der Zeitschrift «Vegi-Info» und auf
den Internetseiten der SVV und des Vegi-Labels vorgestellt und
so einem potenziellen Kundenkreis bekannt gemacht.

• Die SVV führt eine Liste aller lizenzierten Betriebe und empfiehlt
diese bei Anfragen weiter.

• Die SVV leistet kompetente Beratung. Bei Unklarheiten, z.B. ob
ein bestimmtes Produkt vegetarisch ist oder nicht, hilft die SVV
bei den entsprechenden Abklärungen.

Die Bedingungen • Der lizenzierte Betrieb verpflichtet sich, ständig mindestens ein
mit dem Label gekennzeichnetes Gericht anzubieten, das täglich
gewechselt wird.

• Zusätzlich zum täglich wechselnden Gericht sind mindestens
zwei weitere vegetarische Gerichte anzubieten.

• Die lizenzierten Speisen sind klar mit dem Vegi-Logo zu
kennzeichnen.

Das Vegi-Label für die Gastronomie –

Das Wichtigste in Kürze


